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Kugelschreiber vs. QES - Was ist 

eine “Qualifizierte elektronische Signatur“?
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Identifizierungs- und Beweisfunktion

„Physische“ Signaturen haben eine Identifizierungs- und 

Beweisfunktion.

?
Aussteller erkennbar

Nachträglich unveränderbar 
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Identifizierungs- und Beweisfunktion

„Einfache“ elektronische Signaturen erfüllen 

Identifizierungs- und Beweisfunktion unzureichend.

Aussteller nicht zweifelsfrei 

erkennbar

Nachträglich veränderbar 

Von: Maximilian Grubert  grubert@yourfantasymail.com) 

Betreff:  Ich bin es (wirklich!)

An:  Herrn Max Mustermann 

(max@mustermann.de)

Sehr geehrter Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass es sich bei meiner Person 

tatsächlich um Herrn Maximilian Grubert handelt – versprochen!

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Grubert

Maximilian Grubert

Münchhausenstraße 0

12345 Berlin 
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Identifizierungs- und Beweisfunktion

QES: Prozess nach eIDAS-VO sichert Identifizierungs- und 

Beweisfunktion.

eIDAS-VO

Eindeutig zuordbar

Unterzeichner ist auch identifizierbar

(Qualifiziertes Zertifikat)

Nachträgliche Änderungen erkennbar

Alleinige Kontrolle über Signaturdaten

(qualifizierte Signaturerstellungseinheit)

Schriftformersatz
§ 126 Abs. 3 BGB und 

Art. 25 Abs. 2 eIDAS-VO
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Unterzeichner: Hashing und Verschlüsselung vor der 

Übermittlung.
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Empfänger: Vergleich von Hashwerten sichert Integrität und 

Authentizität.
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Dem Kugelschreiber ebenbürtig – Hoher 

Beweiswert durch Validierung!
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Vorlage einer Kopie

Integrität und Authentizität in der Praxis idR. 

unproblematisch.

Echtheit bestritten?

Physische Urkunde: Vollbeweis hinsichtlich Echtheit der 

Unterschrift erforderlich (§416 ZPO, §440 ZPO), z.B. durch 

Schriftvergleichung (§441 ZPO).

Elektronische Urkunde: Regeln zur Beweisführung gelten 

entsprechend (§ 371a Abs. 1 ZPO). Die Validierung ersetzt 

dabei die Schriftvergleichung.

Vergleichbare Beweisführung bei Bestreiten der Echtheit.
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Schriftvergleichung 2.0: Validierungsprozess als Methode 

zum Nachweis der Echtheit

eIDAS-VO
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Anscheinsbeweis nach Validierung setzt hohe Hürden für 

Beweiserschütterung. 

Anscheinsbeweis: Vorliegende (elektronische) 

Urkunde inkl. Text stammt vom Aussteller 

(§371 Abs. 1 S. 2 ZPO).

Beweiserschütterung: „ernstliche Zweifel“ 

an der Echtheit müssen vorgetragen werden 

(§371 Abs. 1 S. 2 ZPO).
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Erfolgreiche Einwände zur Erschütterung des Anscheins 

sind unwahrscheinlich.

Umfangreiche Prüfung im 

Validierungsprozess schließt gängige 

Einwände gegen Echtheit aus.

Die Signatur stammt nicht von mir…

Die Erklärung wurde nachträglich verfälscht…

Es liegt überhaupt keine QES vor…
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Welche Fragen haben Sie?

britz@lindenpartners.eu

grubert@lindenpartners.eu
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